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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Schily und der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 10/4267 - 

Privatfinanzierte Aktivitäten des Bundesnachrichtendienstes 

Der Staatsminister beim Bundeskanzler hat mit Schreiben vom 
29. November 1985 die Kleine Anfrage namens der Bundesregie-
rung wie folgt beantwortet: 

1. Welchen konkreten Inhalt hatte der der Detektei Mauss vom 
Bundesnachrichtendienst erteilte Auftrag? 

2. Für welchen Zeitraum ist der Vertrag abgeschlossen worden? 

3. Wann ist der Vertrag abgeschlossen worden? 

4. Wann sollte die Tätigkeit, mit der die Detektei Mauss beauftragt 
worden ist, beginnen, und wann wurde sie beendet? 

5. Aus welchem Grund endete die Tätigkeit der Detektei Mauss — 
wenn die entsprechenden Angaben in dem Bericht der Kontroll-
kommission vom 14. November 1985 (Drucksache 10/4253) zutref-
fen — am 30. November 1980? 

6. Wer war am Vertragsabschluß zwischen Bundesnachrichtendienst 
und der Detektei Mauss beteiligt? 

7. Warum benötigte der damalige Leiter des Bundesnachrichtendien-
stes und heutige Staatssekretär Dr. Kinkel eine Uberlegungsfrist 
von ca. einem halben Jahr, ehe er dem Vertragsabschluß mit der 
Detektei Mauss und einer p rivaten Finanzierung zustimmte? 

8. Aus welchem Grund konnten die notwendigen Finanzmittel inner-
halb der vorgenannten Frist nicht aus dem Etat des Bundesnach-
richtendienstes bereitgestellt werden? 

9. Welche Mitglieder der damaligen Bundesregierung wurden von 
dem Vertragsabschluß unterrichtet? 

Falls eine Unterrichtung unterblieben ist, welche Gründe waren 
dafür maßgeblich? 

10. Welche Leistung wurde von der Detektei Mauss entsprechend dem 
abgeschlossenen „Werkvertrag" erbracht und honoriert? 

11. Wie erklärt sich das außergewöhnlich hohe Honorar von 842 000 
DM, und welche Leistung wurde mit diesem außergewöhnlich 
hohen Honorar möglicherweise prämiiert? 
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12. Warum sah sich der Bundesnachrichtendienst nicht in der Lage, die 
der Detektei Mauss übertragene Leistung selbst zu erbringen? 

13. Haben die an  der Finanzierung des Vertrages zwischen Bundes-
nachrichtendienst und der Detektei Mauss beteiligten Unterneh-
men auf Inhalt und Ausführung des Auftrages Einfluß genommen? 

14. Welche Auflagen sind seinerzeit der Detektei Mauss für ihre Tätig-
keit auferlegt, bzw. welche Sonderbefugnisse sind ihr eingeräumt 
worden? 

15. Ist der Bundesregierung vom Bundesnachrichtendienst die Ein-
sichtnahme in die Akten der damaligen ,,abgeschirmten Opera-
tion" verweigert worden? 

16. Entscheidet in erster und letzter Instanz der Bundesnachrichten-
dienst, ob und inwieweit die Bundesregierung und die parlamen-
tarischen Kontrollgremien Einblick in Unterlagen nehmen, die 
Aufschluß über die damalige Kooperation zwischen Bundesnach-
richtendienst, bestimmten Industrieunternehmen und der Detektei 
Mauss sowie deren p rivate Finanzierung geben? 

17. Warum sind seinerzeit die parlamentarischen Kontrollgremien, die 
Parlamentarische Kontrollkommission und der Unterausschuß des 
Haushaltsausschusses zur Kontrolle der Geheimdienstetats nicht 
über den Vertrag mit der Detektei und dessen Finanzierung unter-
richtet worden? 

18. Hat der Bundesnachrichtendienst weitere Zahlungen zur Finanzie-
rung anderer Aufträge entgegengenommen? 

19. Trifft die Behauptung des früheren F lick-Managers, von Brau-
chitsch, zu, daß der Bundesnachrichtendienst bereits im Jahre 1978 
Zahlungen der Firma Flick und anderer Industrieunternehmen 
erhalten hat, ggf. was war der Bestimmungszweck dieser 
Zahlungen? 

20. War dem Bundesnachrichtendienst bekannt, daß die Detektei 
Mauss bereits im Jahre 1976 an der Ermittlung des Aufenthaltes 
von Rolf Pohle beteiligt war? 

21. Aus welchem Grund ist die Zahlung einer deutschen Großbank an 
den Bundesnachrichtendienst auf dem Umweg über die soge-
nannte Staatsbürgerliche Vereinigung geleistet worden? Welchen 
Personen war diese Umwegfinanzierung bekannt? 

22. Ist für die entsprechende Zahlung eine Spendenquittung erteilt 
worden? 

23. Hat der frühere Leiter des Bundesnachrichtendienstes und heutige 
Staatssekretär, Dr. Kinkel, seinerzeit empfohlen, die Finanzierung 
des Auftrages des Bundesnachrichtendienstes an die Detektei 
Mauss über die Staatsbürgerliche Vereinigung abzuwickeln? 

24. War Staatssekretär Dr. Kinkel nach Kenntnis der Bundesregierung 
früher an  ähnlichen Umwegfinanzierungen über Institutionen mit 
Gemeinnützigkeitsstatus beteiligt? 

25. Hat Staatssekretär Dr. Kinkel in den zurückliegenden Jahren wäh-
rend oder vor seiner Tätigkeit beim Bundesnachrichtendienst mit 
Vertretern des Flick-Konzerns über Parteispenden und deren 
Abwicklung über Institutionen mit Gemeinnützigkeitsstatus ver-
handelt? 

26. In welcher Weise hat der bayerische Ministerpräsident, Dr. Strauß, 
bei der Zusammenarbeit zwischen Bundesnachrichtendienst und 
dem Flick-Konzern  sowie den entsprechenden Finanzierungsab-
sprachen mitgewirkt? 

Zu der Kleinen Anfrage stellt die Bundesregierung fest: 

1. Die Kleine Anfrage bezieht sich auf Vorgänge, welche die 
operative Tätigkeit der Nachrichtendienste des Bundes, hier 
des Bundesnachrichtendienstes, betreffen. Über die Vorgänge 
können aus Sicherheitsgründen öffentliche Auskünfte nicht 
erteilt werden. Deshalb hat der Deutsche Bundestag durch das 
Gesetz vom 11. April 1978 über die Parlamentarische Kontrolle 
der nachrichtendienstlichen Tätigkeit des Bundes die Parla- 
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mentarische Kontrollkommission und gemäß § 4 Abs. 9 des 
Haushaltsgesetzes für das jewei lige Haushaltsjahr ein beson-
deres Gremium für die Kontrolle der Wirtschaftspläne der 
Nachrichtendienste eingerichtet. 

2. Die Bundesregierung hat diese Gremien über die in der Klei-
nen Anfrage angesprochenen Sachverhalte in mehreren Sit-
zungen am 11., 12. und 13. November 1985 umfassend unter-
richtet. 

3. Das Ergebnis dieser Unterrichtung fand seinen Niederschlag in 
dem Bericht der Parlamentarischen Kontrollkommission an den 
Deutschen Bundestag vom 14. November 1985 (Drucksache 10/ 
4253) und in der Plenardebatte des Deutschen Bundestages am 
Freitag, dem 15. November 1985. 

4. Die Bundesregierung bleibt bemüht, die hiernach noch offen-
gebliebenen . Fragen zu klären. Über die Ergebnisse ihrer 
Bemühungen wird sie die zuständigen Gremien des Deutschen 
Bundestages ausführlich informieren. 

5. Im Hinblick auf den geschilderten Sachverhalt muß die Bun-
desregierung von einer Beantwortung der Einzelfragen der 
Kleinen Anfrage Abstand nehmen. 




